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An die           Bestätigung der Schule 
Stadt Fürstenfeldbruck 
-Sachgebiet 32- 
Hauptstraße 31 
82256 Fürstenfeldbruck         Schulstempel, Datum, Unterschrift 

 

 

 

 

Eingangsstempel der Behörde 

 
 

Antrag auf Kostenfreiheit des Schulweges 
 
für das Schuljahr       
 

 

 
Schüler/in:                        männlich                    weiblich    
 

Name: Vorname: Geburtsdatum: 

PLZ Wohnort, Straße, Hs-Nr. 
 
 

Telefon-Nr.  
 
 

 
Schule: 

Name der Schule : 
 
Eintrittsdatum: 

 
 
Klasse: 

 
Erfolgte ein Schulwechsel?   nein   ja, wann 

 

Grund des Schulwechsels: 
 

Name der bisherigen Schule: 
 

Erfolgte ein Umzug ?   nein   ja, wann 

Anschrift vor dem Umzug : 

 
Falls die gewählte Schule nicht die nächstgelegene Schule ist, muss deren 
Nichtaufnahmemöglichkeit belegt werden (Nachweis). 
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Schulweg: 
Die kürzeste zumutbare Fußwegentfernung zwischen Wohnung und Schule beträgt einfach 

 bis 2 km.    mehr als 3 km. 
 besondere Gefährlichkeit des Schulwegs  (Bitte auf gesonderten Blatt begründen) 
 dauernde Behinderung   (Bitte Nachweise vorlegen) 

 
Beförderungsmittel: 

Einstiegshaltestelle     Schulbus      Zug      öffentl. Bus       S-Bahn      Privat-Kfz        Um-bzw. Ausstiegsstelle 
(MVV-Bezeichnung) 

                                      

                                                      

                                       

 
ACHTUNG ! 
 Zur Bearbeitung Ihres Antrages ist die Zuweisung vom Schulamt in Kopie  

         beizulegen bzw. bei Schulverbünden besteht nur eine Beförderungspflicht  
         für die nächstgelegene Schule, die Schule im Schulverbund, an der das 
         von der Schülerin oder vom Schüler gewählte Bildungsangebot eingerichtet ist. 
 Bei genehmigten Antrag auf Kostenfreiheit des Schulweges wird der Fahrausweis  

         ohne weitere Mitteilung direkt an das Sekretariat der Schule versandt. 
 Es ist ein Lichtbild erforderlich, das bei Abholung des Ausweises im Sekretariat  

          abzugeben ist.  
     Über Ablehnungen, Änderungen etc. werden Sie von der Stadt Fürstenfeldbruck  

          benachrichtigt. 
Mir ist bekannt, dass ich 
-  mit der Unterschrift die Richtigkeit der Angaben bestätige, 
-  mit der Weitergabe der notwendigen personenbezogenen Daten an die Münchner  
   Verkehrsgesellschaft mbH zwecks Ausstellung eines Fahrausweises einverstanden bin, 
-  verpflichtet bin, jede Änderung der angegebenen Verhältnisse unverzüglich der Stadt  
   Fürstenfeldbruck mitzuteilen (dies betrifft insbesondere Schulaustritt, Umzug, Wegfall  
   der Leistungsansprüche), 
-  verpflichtet bin, den Verlust des Fahrausweises der Stadt Fürstenfeldbruck bzw. der Schule.  
   unverzüglich zu melden, 
-  verpflichtet bin, bei Wegfall der Beförderungsvoraussetzungen die Busfahrkarte bzw. den  
   Fahrausweis unverzüglich bei der Stadt Fürstenfeldbruck ggf. über die Schule zurückzu- 
   geben. Eine verspätete oder unterlassene Rückgabe hat zu Folge, dass die zu Unrecht in 
   Anspruch genommen finanziellen Vorteile erstattet werden müssen. 

Bei minderjährigen Schülerinnen/Schülern: 
Name der bzw. des gesetzlichen Vertreter/s: 

 
Anschrift: 

 

Telefon-Nr. 

Datum und Unterschrift der bzw. des gesetzlichen Vertreter/s. 

 
 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Telefon-Nr. 08141/281-3236 zur 
Verfügung. 


